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Herr 

Bundesministerium 
Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschut z 

Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig 

Lichtenfelsgasse 2 

1010 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.507.535 

Erlass Reiserückkehrer 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Ludwig! 

sozialministerium.at 

BMSGPK-Gesundheit - IX/A/4 

(Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Apotheken, 

Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) 

Sachbearbeiter 

Postanschrift : Stuben ring 1, 1010 Wien 

Radetzkystraße 2, 1030 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an post@sozialministerium.at 

zu richten . 

Aktuell müssen wir gehäufte, reiseindizierte Corona-Infektionsfälle von Reiserückkehrern/­

innen insbesondere aus dem Balkan feststellen. 

Festzuhalten ist, dass derzeit rund 20 % der Gesamtzahl der in Österreich zu verzeichnenden 

SARS-CoV-2-Neuinfektionen auf Reiserückkehrer/-innen zurückzuführen sind. 

Zur Durchbrechung von Infektionsketten und zur Verhinderung weiterer SARS-CoV-2-

lnfektionen im Inland sollen Reiserückkehrer/-innen aus Risikogebieten verstärkt und 

besser kontrolliert werden . 

In diesem Zusammenhang sind die gesundheitsbehördlichen Einreisekontrollen im Rahmen 

der Schengener Ausgleichsmaßnahmen in Grenznähe bzw. - wo dies aufgrund bestehender 

stationärer Grenzkontrollen möglich ist - direkt an der Grenze insbesondere zu Italien, der 

Slowakei, Slowenien und Ungarn umgehend bis auf weiteres massiv zu verstärken. 

Zudem ist im Hinblick auf die aus der Einreiseverordnung resultierenden 

Quarantäneverpflichtungen darauf zu achten, dass die entsprechenden Formulare korrekt 

und leserlich ausgefüllt und der für den jeweiligen Quarantäneort zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt werden. 
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Zudem ist es erforderlich, dass das Assistenzpersonal entsprechend geschult und 

angewiesen wird, darauf zu achten, dass die Formulare nachweislich korrekt und leserlich 

ausgefüllt werden. 

Sie werden ersucht, gegenständlichen Erlass den in Ihrem Wirkungsbereich zuständigen 

Gesundheitsbehörden zur Kenntnis zu bringen und die Einhaltung zu überwachen. 

Wien, 14. August 2020 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Beilage/n: Beilagen 
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SOZIALES. GESUNDHEIT, PFLEGE 
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Unterzeichner 
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Bundesministerium für soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: 
http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur 

2 von 2 

1832/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage B Erlass Reiserückkehrer2 von 2

www.parlament.gv.at




	1
	2

		2025-09-06T12:20:52+0200
	Parlamentsdirektion




